
Teilnahmebedingungen	St.	Pauli	Nachtmarkt	Jubiläumstombola		
	
1.	GEGENSTAND	DER	TEILNAHMEBEDINGUNGEN	UND	VERANSTALTER	
	

Diese	Teilnahmebedingungen	regeln	die	Bedingungen	für	eine	Teilnahme	an	der	St.	Pauli	
Jubiläumstombola.	Die	Beschreibung	der	Tombola	erfolgt	auf	der	Facebook-Seite	des		
St.	Pauli	Nachtmarkts	sowie	über	Flyer	und	Plakate,	die	am	Promotionstand,	im	Stadtteil	St.	
Pauli	oder	bei	den	vor	Ort	teilnehmenden	Händlern	ausliegen	bzw.	aushängen.		
	

Veranstalter	der	Tombola	ist	die	Spielbudenplatz	Betreibergesellschaft	mbH,		
Spielbudenplatz	21-22	in	20359	Hamburg.		
	

Mit	Teilnahme	an	der	Tombola	werden	diese	Teilnahmebedingungen	angenommen.		
	

	
2.	TEILNAHMEBERECHTIGUNG		
	

Teilnahmeberechtigt	sind	alle	Personen	über	18	Jahren	mit	Wohnsitz	in	Deutschland,	
Österreich	und	der	Schweiz,	mit	Ausnahme	von	Mitarbeitern	der	Spielbudenplatz	
Betreibergesellschaft	mbH,	von	Unternehmen,	die	bei	der	Umsetzung	der	Tombola	beteiligt	
waren	oder	sind,	sowie	deren	Familienangehörige.	
	
3.	GEWINN	
	

3.1.	Gewinnchance	&	Gewinnbenachrichtigung		
	

Gewinnspielberechtigt	sind	alle	Gäste	des	St.	Pauli	Nachtmarkts,	die	von	einem	vor	Ort	
tätigen	Händler	ein	Rubbellos	erhalten.	Die	Rubbelfelder	enthalten	Sofortgewinne	oder	eine	
Gewinnchance	auf	einen	der	10	Hauptpreise.	
Sowohl	an	der	Ausspielung	der	Sofortgewinne	als	auch	an	der	Endverlosung	der	10	Haupt-
preise	sind	all	die	teilnahmeberechtigt,	die	bei	den	ausgewiesenen	St.	Pauli	Nachtmarkt	
Händlern	für	ihren	Wocheneinkauf	mehr	als	10,00	€	bezahlt	haben.	Die	Lose	werden	direkt	
durch	die	Händler	ausgegeben.	Ausgeschlossen	sind	dabei	Einkäufe,	die	direkt	vor	Ort	
verzehrt	werden.		
Zudem	müssen	für	die	Auslosung	der	Hauptgewinne	vor	dem	Einwurf	in	Kalles	Lostopf	der	
Name,	eine	Telefonnummer	oder	E-Mail	Adresse,	die	Angabe	der	PLZ	sowie	das	
Geburtsdatum	angegeben	werden.	Die	Sofortgewinne	können	vor	Ort	bei	den	
teilnehmenden	Händlern	eingelöst	werden,	die	Auslosung	der	10	Hauptpreise	erfolgt	am	
27.09.2017	über	einen	Facebook-Livestream.		
	

Der	Gewinner	eines	Hauptpreises	wird	nach	Ende	der	Tombola	telefonisch	oder	per	E-Mail	
benachrichtigt.	Sofern	der	Gewinner	nicht	erreichbar	ist	und	er	sich	nicht	innerhalb	von	7	
Tagen	nach	der	Kontaktaufnahme	zurückmeldet,	verfällt	der	Gewinn,	und	es	wird	ein	neuer	
Gewinner	ermittelt.	Im	Falle	einer	nicht	zustellbaren	Gewinnbenachrichtigung	ist	die	
Spielbudenplatz	Betreibergesellschaft	mbH	nicht	verpflichtet,	weitere	Nachforschungen	
anzustellen.	
	

Die	Sachpreise	werden	durch	die	Spielbudenplatz	Betreibergesellschaft	mbH	oder	einem	
beauftragten	Dritten	per	Spedition,	Paketdienst	oder	Post	an	die	vom	Gewinner	
anzugebende	Postadresse	versendet.	Die	Lieferung	erfolgt	innerhalb	Deutschlands,	
Österreichs	und	der	Schweiz	frei	Haus.		
Die	Teilnahme	ist	zwischen	dem	16.08.	und	13.09.	an	jedem	Mittwoch	zum	St.	Pauli	
Nachtmarkt	möglich.	
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3.2.	Sofortgewinne		
	

• St.	Pauli	Nachtmarkt	Jubiläumsbeutel		
• Produkte	der	teilnehmenden	St.	Pauli	Nachtmarkthändler	

	
3.3.	Hauptpreise	
	

• Vorwerk	Thermomix	
• City	Bike	
• Weber	Grill	
• Le	Creuset	Gusseisenbräter	
• Campingaz	Party	Grill	400	
• WMF	Messerblock	
• Musicalgutschein		
• Weber	Grillbesteck	
• Genusskörbchen	vom	St.	Pauli	Nachtmarkt	
• Genusskörbchen	vom	St.	Pauli	Nachtmarkt		

	
3.4.	Etwaige	mit	dem	Gewinn	verbundene	Kosten	
	

Etwaige	mit	der	Überlassung,	Nutzung,	Entgegennahme	oder	Unterhaltung	der	Preise	
verbundenen	Kosten,	wie	Betriebs-	und	Unterhaltungskosten	sind	vom	Gewinner	selbst	zu	
tragen.		
	
3.5.	Preise		
	

Die	in	der	begleitenden	Bewerbung	verwendeten	bildlichen	Darstellungen	der	Preise	sind	
nicht	zwingend	mit	dem	gewonnenen	Gegenstand	identisch.	Es	können	Abweichungen	
hinsichtlich	Modell,	Farbe	o.ä.	bestehen.	Die	Bilder	dienen	der	Veranschaulichung	und	
begründen	keinen	Rechtsanspruch.		
	

Sofern	Umstände	eintreten,	die	die	Spielbudenplatz	Betreibergesellschaft	mbH	nicht	zu	
vertreten	hat,	akzeptiert	der	jeweilige	Gewinner	einen	angemessenen	Ersatzgewinn.	Solche	
nicht	zu	vertretenden	Umstände	sind	insbesondere	solche,	die	bei	möglichen	Sponsoren	der	
Gewinne	liegen.		
	

Der	Gewinn	ist	weder	übertragbar,	noch	kann	dieser	getauscht	oder	in	bar	ausgezahlt	
werden.		
	

Je	Teilnehmer	ist	nur	ein	Gewinn	möglich.	Sollten	mehrere	Lose	eines	Teilnehmers	gezogen	
werden,	so	besteht	nur	ein	Anspruch	auf	den	zeitlich	zuerst	gezogenen	Gewinn.		
	
3.6.	Aushändigung	der	Gewinne		
	

Im	Falle	eines	Gewinns	hat	die	Spielbudenplatz	Betreibergesellschaft	mbH	mit	der	
Aushändigung	des	Preises	ihre	Verpflichtungen	erfüllt.	Für	etwaige	Sach-	und/oder	
Rechtsmängel	an	den	Gewinnen	haftet	nicht	die	Spielbudenplatz	Betreibergesellschaft	mbH.	

Die	Spielbudenplatz	Betreibergesellschaft	mbH	teilt	dem	Gewinner	eines	Preises	auf	
Anforderung	das	jeweilige	Unternehmen	mit,	das	den	Gewinn	zur	Verfügung	gestellt	hat.	
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4.	DATENSCHUTZ	
	

Die	personenbezogenen	Daten	der	Teilnehmer	werden	von	der	Spielbudenplatz	
Betreibergesellschaft	mbH	ausschließlich	im	Rahmen	der	gesetzlichen	Bestimmungen	
verwendet	und	nur	insoweit	gespeichert,	verarbeitet	und	genutzt,	wie	es	für	die	
Durchführung	des	Gewinnspiels	erforderlich	ist.		
	

Mit	Teilnahme	am	Gewinnspiel	erklärt	sich	der	Teilnehmer	einverstanden,	dass	sein	Name	
im	Rahmen	des	Facebook-Livestream	und	während	der	Ziehung	auf	dem	St.	Pauli	
Nachtmarkt	genannt	und	veröffentlicht	wird.		
	
5.	AUSSCHLUSS	VON	TEILNEHMERN	
	

Die	Spielbudenplatz	Betreibergesellschaft	mbH	behält	sich	vor,	Teilnehmer	aus	wichtigem	
Grund	von	der	Tombola	auszuschließen	oder	Preise	zurückzufordern.	Zu	diesen	Gründen	
gehören	beispielsweise	der	Nachweis	von	Falschangaben,	Manipulation	oder	ein	Verstoß	
gegen	die	Teilnahmebedingungen.		
	
6.	VORZEITIGE	BEENDIGUNG	DER	TOMBOLA	
	

Die	Spielbudenplatz	Betreibergesellschaft	mbH	behält	sich	vor,	die	Tombola	jederzeit	ohne	
Vorankündigung	und	ohne	Angabe	von	Gründen	vorzeitig	zu	beenden	oder	zeitlich	
auszudehnen.	Dies	gilt	insbesondere,	falls	eine	ordnungsgemäße	Durchführung	aus	
technischen	oder	rechtlichen	Gründen	nicht	gewährleistet	werden	kann.	Den	Teilnehmern	
stehen	in	einem	solchen	Fall	keinerlei	Ansprüche	gegen	die	Spielbudenplatz	Betreiber-
gesellschaft	mbH	zu.		
	
7.	RECHTSWEG	
	

Der	Rechtsweg	ist	ausgeschlossen.	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


